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Geltendes Recht Neues Recht 

Entwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes für ein 
verlässliches Hilfesystem bei ge-
schlechtsspezifischer und häusli-

cher Gewalt 

vom 

Der Bundestag hat mit Zustimmung 
des Bundesrates das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel 1 

Gesetz zur Sicherung des Zu-
gangs zu Schutz und Beratung 

bei geschlechtsspezifischer 
und häuslicher Gewalt 

(Gewalthilfegesetz – GewHG) 

§ 1

Hilfesystem bei geschlechtsspezifischer 
und häuslicher Gewalt 

(1) Ziel des Gesetzes ist es, ein be-
darfsgerechtes Hilfesystem bei ge-
schlechtsspezifischer und häuslicher 
Gewalt bereitzustellen. Aufgaben eines 
bedarfsgerechten Hilfesystems sind, vor 
geschlechtsspezifischer und häuslicher 
Gewalt zu schützen, zu intervenieren, 
Folgen zu mildern sowie präventiv tätig 
zu werden. 

(2) Zur Aufgabenerfüllung sollen
insbesondere folgende Maßnahmen er-
griffen werden: 
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 1. Bereitstellung von ausreichenden 
und bedarfsgerechten Schutz-, Bera-
tungs- sowie Unterstützungsange-
boten für gewaltbetroffene Perso-
nen, 

 2. Bereitstellung von Beratungs- und 
Unterstützungsangeboten für Perso-
nen aus dem sozialen Umfeld gewalt-
betroffener Personen, 

 3. Prävention, einschließlich Maßnah-
men, die sich an gewaltausübende 
Personen richten sowie Öffentlich-
keitsarbeit, und 

 4. Unterstützung der strukturierten 
Vernetzungsarbeit innerhalb des Hil-
fesystems sowie des Hilfesystems 
mit anderen Hilfsdiensten und Be-
hörden, den Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens, den öffentlichen 
und freien Trägern der Kinder- und 
Jugendhilfe, den Polizei- und Ord-
nungsbehörden, der Justiz sowie mit 
Bildungseinrichtungen, zivilgesell-
schaftlichen Strukturen und mit 
sonstigen relevanten Einrichtungen 
oder Berufsträgern. 

 
§ 2 

 Begriffsbestimmungen 

 (1) Geschlechtsspezifische Gewalt 
im Sinne dieses Gesetzes ist jede körper-
liche, sexuelle, psychische oder wirt-
schaftliche Gewalthandlung durch eine 
oder mehrere Personen, die sich gegen 
eine Person aufgrund ihres Geschlech-
tes oder ihrer Geschlechtsidentität rich-
tet und zu Schäden oder Leiden führt o-
der führen kann. Geschlechtsspezifische 
Gewalt umfasst insbesondere Gewalt ge-
gen Frauen und damit Gewalthandlun-
gen nach Satz 1, die sich gegen eine Frau 
richten, weil sie eine Frau ist, oder die 
Frauen unverhältnismäßig stark betref-
fen und zu Schäden oder Leiden führen 
oder führen können. 
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 (2) Häusliche Gewalt im Sinne die-
ses Gesetzes ist jede körperliche, sexu-
elle, psychische und wirtschaftliche Ge-
walthandlung gegen eine Person durch 
eine oder mehrere Personen des familiä-
ren Umfelds, innerhalb bestehender oder 
beendeter Ehen, bestehender oder been-
deter eingetragener Lebenspartner-
schaften, bestehender oder beendeter 
Partnerschaften oder durch sonstige im 
Haushalt der gewaltbetroffenen Person 
lebende Personen. 

 (3) Gewaltbetroffene Person im 
Sinne des Gesetzes ist jede Person, die 
geschlechtsspezifische oder häusliche 
Gewalt erlitten hat, erleidet oder hiervon 
bedroht ist sowie Kinder, die ge-
schlechtsspezifische oder häusliche Ge-
walt gegenüber nahestehenden Dritten 
miterlebt haben oder miterleben. Kind 
nach diesem Gesetz ist, wer noch nicht 
das 18. Lebensjahr vollendet hat 

 (4) Einrichtungen nach diesem Ge-
setz sind Schutzeinrichtungen und Fach-
beratungsstellen, die durch einen nach § 
7 anerkannten Träger betrieben werden 
oder einem solchen angeschlossen sind, 
die Schutz- und Beratungsangebote bei 
geschlechtsspezifischer und häuslicher 
Gewalt bereitstellen sowie die Vorgaben 
nach § 6 erfüllen. 

 
§ 3 

 Anspruch auf Schutz und Beratung 

 (1) Gewaltbetroffene Personen ha-
ben Anspruch auf Schutz und auf fachli-
che Beratung. Der Anspruch auf Schutz 
setzt eine gegenwärtige Gewaltgefähr-
dung voraus. 

 (2) Der Anspruch auf Schutz richtet 
sich auf die Gewährleistung von Sicher-
heit der gewaltbetroffenen Person. Er 
umfasst insbesondere die Gewährung si-
cherer und geeigneter Unterkunft sowie 
Schutz in Eilfällen durch sofortige Hilfe-
stellung. 



 - 4 -  

Geltendes Recht Neues Recht 

 (3) Der Anspruch auf fachliche Be-
ratung umfasst Beratung und Unterstüt-
zung der gewaltbetroffenen Person ins-
besondere zur  

 1. kurz- oder langfristigen Bewältigung 
der Gewaltsituation, 

 2. Überwindung und Verarbeitung der 
Gewalterfahrung, 

 3. Unterstützung bei der Entwicklung 
einer gewaltfreien Lebensperspek-
tive sowie 

 4. Unterstützung bei der Geltendma-
chung von Rechten als gewaltbe-
troffene Person. 

 (4) Der Anspruch der gewaltbe-
troffenen Person schließt die Kinder ein, 
die sich in Obhut der gewaltbetroffenen 
Person befinden. 

 
§ 4 

 Inanspruchnahme von Schutz-, Bera-
tungs- und Unterstützungsangeboten 

 (1) Schutz-, Beratungs- oder Unter-
stützungsleistungen zur Gewährleistung 
der Ansprüche gemäß § 3 werden durch 
Einrichtungen nach § 6 erbracht. Die Ein-
richtungen sind gehalten, bei Bedarf zur 
Leistungserbringung zusammenzuwir-
ken. 
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 (2) Gewaltbetroffene Personen kön-
nen sich entsprechend ihrer individuel-
len Bedarfslage an Einrichtungen nach 
diesem Gesetz zur Inanspruchnahme 
von Schutz- oder Beratungsangeboten 
unabhängig von ihrem Wohnort wenden. 
Die für die Inanspruchnahme von 
Schutzleistungen erforderliche gegen-
wärtige Gewaltgefährdung kann sich aus 
den Angaben der gewaltbetroffenen Per-
son oder aus den Umständen ergeben. 
Personen mit besonderen Bedarfen, wie 
Behinderungen, Beeinträchtigungen o-
der mangelnden Sprachkenntnissen, 
sollen durch die Einrichtungen ange-
messen unterstützt werden. 

 (3) Kann die erstkontaktierte Ein-
richtung keine der individuellen Bedarfs-
lage entsprechenden Schutz-, Bera-
tungs- oder Unterstützungsleistungen 
anbieten, unterstützt sie die gewaltbe-
troffene Person bei der Kontaktauf-
nahme zu anderen Einrichtungen nach 
diesem Gesetz. Soweit durch die erst-
kontaktierte Einrichtung die Aufnahme 
der gewaltbetroffenen Person in eine 
Schutzeinrichtung als erforderlich erach-
tet wird, aber nicht gewährleistet werden 
kann, ist darüber hinaus die nach Lan-
desrecht am bisherigen gewöhnlichen 
Aufenthaltsort der gewaltbetroffenen 
Person zuständige Stelle hinzuzuziehen. 
Wenn die gewaltbetroffene Person kei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt im Bun-
desgebiet hat, ist der tatsächliche Auf-
enthaltsort maßgeblich. 



 - 6 -  

Geltendes Recht Neues Recht 

 (4) Begibt sich ein Kind als gewalt-
betroffene Person selbständig in eine 
Schutzeinrichtung nach diesem Gesetz, 
hat die Schutzeinrichtung den zuständi-
gen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
zu informieren. Nimmt die gewaltbe-
troffene Person Schutzleistungen ge-
meinsam mit in ihrer Obhut befindlichen 
Kinder in Anspruch oder wendet sich ein 
Kind als gewaltbetroffene Person selbst-
ständig an eine Fachberatungstelle nach 
diesem Gesetz, soll die Einrichtung, so-
weit dies nach Einschätzung des Gefähr-
dungsrisikos für das Kind erforderlich 
ist, den zuständigen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe einbinden. Bei der Ein-
schätzung einer Kindeswohlgefährdung 
im Einzelfall besteht ein Anspruch auf 
Beratung durch eine insoweit erfahrene 
Fachkraft nach § 8b Absatz 1 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch. Die Einrich-
tungen informieren die gewaltbetroffene 
Person über Beratungsangebote vor Ort. 

 (5) Für Schutz-, Beratungs- und Un-
terstützungsleistungen durch Einrich-
tungen nach diesem Gesetz zur Erfüllung 
der Ansprüche nach § 3 sind keine Kos-
tenbeiträge der gewaltbetroffenen Per-
son zu erheben. Die Inanspruchnahme 
darf nicht von Kostenübernahmeerklä-
rungen abhängig gemacht werden. Eine 
nachträgliche Heranziehung der gewalt-
betroffenen Person zur Kostenerstattung 
ist ausgeschlossen. 

 (6) Die Ansprüche nach § 3 gelten 
als erfüllt, wenn ein im Einzelfall geeig-
netes sowie angesichts der Schutz-, Be-
ratungs- und Unterstützungsziele ange-
messenes Schutz- oder Beratungsange-
bot durch eine Einrichtung nach diesem 
Gesetz oder durch die nach Landesrecht 
am bisherigen gewöhnlichen Aufent-
haltsort der gewaltbetroffenen Person 
zuständige Stelle unterbreitet wurde. Die 
tatsächliche Inanspruchnahme ist nicht 
erforderlich. Es besteht kein Anspruch 
auf Schutz oder Beratung in einer be-
stimmten Einrichtung. Die Länder kön-
nen Dokumentationspflichten für die Ein-
richtungen einführen. 
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§ 5 

 Sicherstellung von Schutz- und Bera-
tungsangeboten durch die Länder 

 (1) Die Länder stellen ein Netz an 
ausreichenden, niedrigschwelligen, 
fachlichen sowie bedarfsgerechten 
Schutz- und Beratungsangeboten zur 
Gewährleistung der Ansprüche nach § 3 
in angemessener geografischer Vertei-
lung sicher. Schutz und Beratungsange-
bote sollen unabhängig von der gesund-
heitlichen Verfassung, vom Wohnort, 
vom aufenthaltsrechtlichen Status oder 
Sprachkenntnissen zeitnah bereitstehen. 
Das Netz an Schutz- und Beratungsange-
boten ist an den Bedarfen der gewaltbe-
troffenen Personen auszurichten. Hier-
bei sind insbesondere Behinderungen 
im Sinne von § 2 Absatz 1 Neuntes Buch 
Sozialgesetzbuch, Migrations- und 
Fluchtbiographien, Geschlecht und Ge-
schlechtsidentität, die sexuelle Orientie-
rung sowie die besonderen Bedarfe von 
Kindern zu berücksichtigen. 

 (2) Die Länder stellen Informationen 
zu Schutz- und Beratungsangeboten be-
reit und unterstützen Betroffene geeig-
nete Angebote zu finden, soweit dies er-
forderlich ist. Die Länder stellen die lan-
desweite und länderübergreifende Auf-
nahme in Schutzeinrichtungen sicher. 
Zur länderübergreifenden Aufnahme in 
Schutzeinrichtungen sollen die Länder, 
soweit erforderlich, Vereinbarungen 
schließen. 

 (3) Die Träger der Einrichtungen, 
die zur Sicherstellung des Netzes an 
Schutz- und Beratungsangeboten nach 
Absatz 1 entsprechend der Entwick-
lungsplanung nach § 8 Absatz 1 und 2 er-
forderlich sind, haben Anspruch auf eine 
angemessene öffentliche Finanzierung. 

 
§ 6 

 Vorgaben für Einrichtungen 
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 (1) Einrichtungen nach diesem Ge-
setz müssen den Vorgaben der Absätze 
2 bis 6 genügen. 

 (2) Die Einrichtungen verfügen über 
eine angemessene Personalausstattung, 
die der fachlichen Ausrichtung der Ein-
richtung Rechnung trägt. Das Personal 
ist hinreichend fachlich qualifiziert und 
in der Regel hauptamtlich tätig. Perso-
nen, die rechtskräftig wegen einer Straf-
tat verurteilt worden sind, dürfen nicht 
beschäftigt werden, wenn die Verurtei-
lung lässt, dass die Person für die Wahr-
nehmung der Funktion und Aufgabe per-
sönlich nicht geeignet ist. Der Träger hat 
sich von allen in der Einrichtung tätigen 
Personen bei Anstellung sowie alle fünf 
Jahre ein erweitertes Führungszeugnis 
nach § 30a Absatz 1 des Bundeszentral-
registergesetzes vorlegen zu lassen. 

 (3) Die Einrichtungen sind auf dem 
Gebiet des Gewaltschutzes tätig. Sie ar-
beiten auf der Grundlage eines fachli-
chen Konzepts, das insbesondere die 
Ausrichtung der Einrichtung sowie deren 
fachliche Arbeitsweise darstellt. Das 
Konzept enthält Maßgaben zur Qualitäts-
sicherung sowie zur Qualitätskontrolle 
der fachlichen Arbeit in den Einrichtun-
gen. Die Konzepte von Schutzeinrichtun-
gen umfassen darüber hinaus stets Maß-
gaben, die den Schutz der gewaltbe-
troffenen Personen und des Personals in 
den Einrichtungen sowie das Wohl dort 
aufgenommener Kinder sicherstellen. 
Die Schutzeinrichtungen stellen das 
Wohl von Kindern insbesondere durch 
die Entwicklung, Anwendung und Über-
prüfung eines Konzeptes zum Schutz vor 
Gewalt sicher. 
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 (4) Die Einrichtungen verfügen über 
angemessen ausgestattete räumliche 
Gegebenheiten, die die fach- und be-
darfsgerechte Leistungserbringung er-
möglichen. Die räumliche Ausstattung 
berücksichtigt das Schutz- und Sicher-
heitsbedürfnis der gewaltbetroffenen 
Personen, einschließlich mitbetroffener 
Kinder und des Personals der Einrich-
tung. Die räumliche Ausstattung wahrt 
die Privatsphäre der gewaltbetroffenen 
Personen und fördert barrierefreie Ange-
bote. 

 (5) Die Einrichtungen stellen eine 
einfache Kontaktaufnahme sicher. 
Schutzeinrichtungen gewährleisten an 
jedem Wochentag eine 24-stündige Ruf-
bereitschaft und grundsätzlich entspre-
chende Aufnahmebereitschaft. Die Ein-
richtungen kooperieren mit anderen Ein-
richtungen nach diesem Gesetz, mit all-
gemeinen Hilfsdiensten und Institutio-
nen sowie den nach Landesrecht zustän-
digen Stellen und Behörden. 

 (6) Die Vorgaben werden durch Lan-
desrecht näher ausgestaltet. Zu den Vor-
gaben in Absatz 5 Satz 2 können landes-
rechtliche Ausnahmen zugelassen wer-
den, soweit im Land Erstanlaufstellen bei 
akuter Gefährdung durchgehend verfüg-
bar sind oder ein Bereitschaftsplan für 
den 24-stündigen Zugang zu Schutz im 
Land besteht. Einrichtungen müssen die 
Einhaltung der Vorgaben spätestens bis 
zum … [Einsetzen: 2 Jahre nach Inkraft-
treten des Gesetzes] gewährleisten. 

 
§ 7 

 Trägeranerkennung 

 (1) Träger von Einrichtungen nach 
diesem Gesetz bedürfen der Anerken-
nung durch die nach Landesrecht zu-
ständigen Behörden. 

 (2) Die Trägeranerkennung kann in 
jedem Land beantragt werden, in dem 
der Träger mindestens eine Einrichtung 
betreibt. Sie gilt unbefristet. 
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 (3) Gebietskörperschaften gelten 
als anerkannte Träger. 

 (4) Die nach Landesrecht zustän-
dige Behörde kann eine juristische Per-
son oder Personenvereinigung als Trä-
ger anerkennen, wenn 

 1. sie auf dem Gebiet des Gewaltschut-
zes tätig ist, 

 2. sie die Gewähr dafür bietet, dass die 
durch sie betriebenen oder ihr ange-
schlossenen Einrichtungen nach 
diesem Gesetz die gesetzlichen Vor-
gaben einhalten, 

 3. sie gemeinnützige Ziele verfolgt und 

 4. ihre Tätigkeit auf Dauer angelegt ist. 

 (5) Der Mitgliedschaft eines Trägers 
bei einem anerkannten Verband der 
freien Wohlfahrtspflege oder der Förde-
rung des Trägers durch einen anerkann-
ten Verband der freien Wohlfahrtspflege 
sollen im Anerkennungsverfahren Rech-
nung getragen werden. Die Mitglied-
schaft eines Trägers in einem Fachver-
band ist angemessen zu berücksichti-
gen. 

 (6) Träger, die bereits vor Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes Schutzeinrichtun-
gen und Fachberatungsstellen betrieben 
haben oder denen Schutzeinrichtungen 
und Fachberatungsstellen angeschlos-
sen sind, gelten bis zu drei Jahre nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes als aner-
kannt im Sinne des Gesetzes. 

 
§ 8 

 Ausgangsanalyse und Entwicklungspla-
nung 
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 (1) Die Länder ermitteln den Be-
stand von Schutz- und Beratungskapazi-
täten einschließlich deren Versorgungs-
dichte. Sie führen eine Analyse zur Be-
stimmung der erforderlichen Schutz- und 
Beratungskapazitäten durch, planen da-
rauf aufbauend die notwendige Entwick-
lung eines Netzes an Schutz- und Bera-
tungsangeboten mit Darstellung der zeit-
lichen Abfolge sowie weiterer Maßnah-
men zur Aufgabenerfüllung nach § 1 Ab-
satz 2 und stellen ein Finanzierungskon-
zept auf. Die Länder beziehen die rele-
vanten Akteure, zum Beispiel die aner-
kannten Träger nach § 7, Fachverbände 
und bestehende Landesarbeitsgemein-
schaften in den Prozess auf geeignete 
Weise ein. 

 (2) Die Analyse zur Bestimmung der 
erforderlichen Schutz- und Beratungska-
pazitäten richtet sich nach dem tatsäch-
lichen Bedarf an bedarfsgerechten und 
niedrigschwelligen Schutz- und Bera-
tungsangeboten in ausreichender Zahl 
und angemessener geografischer Vertei-
lung. Sie berücksichtigt regionale Struk-
turen. In Schutzeinrichtungen ist die Vor-
haltenotwendigkeit von Angeboten an-
gemessen zu berücksichtigen. In die 
Analyse sind die bedarfsgerechte Wei-
terentwicklung von Angeboten proakti-
ver Beratung und Intervention, von An-
geboten der Arbeit mit gewaltausüben-
den Personen und anderer Maßnahmen 
zur Prävention geschlechtsspezifischer 
und häuslicher Gewalt sowie die Erfor-
dernisse der strukturierten landesweiten 
und regionalen Vernetzung nach § 1 Ab-
satz 2 einzubeziehen. 
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 (3) Ausgangsanalyse und Entwick-
lungsplanung sowie Aufstellung eines 
Finanzierungskonzeptes erfolgen alle 
fünf Jahre zu einem durch das Land fest-
zulegenden Stichtag, erstmalig vor dem 
Jahr 2027. Die Länder legen dem Bun-
desministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend dazu erstmalig zum 
30.06.2029 und in der Folge vier Jahre 
nach dem jeweils nächsten durch das 
Land gemäß Satz 1 festgelegten Stichtag 
einen Bericht vor, der Angaben zur Aus-
gangsanalyse und Entwicklungspla-
nung, einschließlich des Finanzierungs-
konzeptes, sowie deren Umsetzungs-
stand enthält. 

 (4) Von den Vorgaben der Absätze 1 
bis 3 sind landesrechtliche Abweichun-
gen nicht zulässig. 

 
§ 9 

 Verhältnis zu anderen Rechtsnormen 

 (1) Die Regelungen des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch gehen Regelun-
gen nach diesem Gesetz vor. Es gilt § 10 
Absatz 7 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch. 

 (2) Schutz-, Beratungs- und Unter-
stützungsleistungen zur Gewährleistung 
der Ansprüche nach § 3 gehen vergleich-
baren Leistungen nach dem Achten Ka-
pitel des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch sowie § 6 des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes vor.  

 (3) Leistungen nach dem Bundes-
ausbildungsfördergesetz bleiben unbe-
rührt. 

 (4) Die Ansprüche dieses Gesetzes 
berühren die Ansprüche aus dem Vier-
zehnten Buch Sozialgesetzbuch nicht. 
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 (5) Die Verpflichtung der Leistungs-
erbringer nach § 37a des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch, für Menschen 
mit Behinderungen und von Behinde-
rung bedrohte Menschen, insbesondere 
für Frauen und Kinder mit Behinderun-
gen und von Behinderung bedrohte 
Frauen und Kinder, geeignete Maßnah-
men zum Schutz vor Gewalt zu treffen, 
bleibt unberührt. 

 
§ 10 

 Statistik; Verordnungsermächtigung 

 (1) Zur Beurteilung der Auswirkun-
gen der Bestimmungen dieses Gesetzes 
und zu seiner Fortentwicklung werden 
Erhebungen über Einrichtungen, die 
Schutz und Beratung nach diesem Ge-
setz anbieten und über deren Inan-
spruchnahme als Bundesstatistik 
durchgeführt. 

 (2) Die Bundesstatistik kann insbe-
sondere folgende Sachverhalte umfas-
sen: 

 1. Art und Belegenheit der Einrichtung 
sowie deren Trägerschaft, 

 2. in der Einrichtung tätige Personen 
nach Geschlecht, Beschäftigungs-
umfang, Qualifikation, 

 3. Anzahl der verfügbaren Plätze, 

 4. Problemkreise, zu denen Beratung 
angeboten wird, 

 5. Anzahl der aufgenommenen Perso-
nen, 

 6. Anzahl der beratenen Personen, 

 7. Angaben zu den aufgenommenen 
und beratenen Personen, insbeson-
dere zu Geschlecht, Alter, Art der 
Gewaltbetroffenheit, Wohnort, Auf-
enthaltsstatus sowie Anzahl der ei-
genen Kinder und der in die Einrich-
tung mitgebrachten Kinder. 
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 (3) Hilfsmerkmale sind  

 1. Name und Anschrift des Auskunfts-
pflichtigen, 

 2. die Kennnummer der auskunftsge-
benden Einrichtung,  

 3. Name und Kontaktdaten der für 
Rückfragen zur Verfügung stehen-
den Person. 

 (4) Die Erhebungen werden jährlich 
durchgeführt, erstmalig für das Berichts-
jahr 2028. Berichtszeitraum für die Erhe-
bungen nach Absatz 2 Nummer 5 bis 7 ist 
das Kalenderjahr. Stichtag für die Erhe-
bungen nach Absatz 2 Nummer 1 bis 4 ist 
der 31. Dezember. Die Angaben zu den 
Erhebungen sind spätestens bis zum 30. 
April des Folgejahres zu übermitteln. 

 (5) Für die Erhebungen besteht 
Auskunftspflicht. Auskunftspflichtig 
sind die Leitungen der Einrichtungen 
nach Absatz 1. Zur Durchführung der Er-
hebungen übermitteln die nach § 7 aner-
kannten Träger den statistischen Ämtern 
der Länder auf Anforderung die erforder-
lichen Anschriften ihrer auskunftspflich-
tigen Einrichtungen. 
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 (6) Die statistischen Landesämter 
übermitteln die erhobenen Einzelanga-
ben auf Anforderung an das Statistische 
Bundesamt. An die fachlich zuständigen 
obersten Bundes- oder Landesbehörden 
dürfen für die Verwendung gegenüber 
den gesetzgebenden Körperschaften 
und für Zwecke der Planung, jedoch 
nicht für die Regelung von Einzelfällen, 
vom Statistischen Bundesamt und den 
statistischen Ämtern der Länder Darstel-
lungen mit statistischen Ergebnissen 
übermittelt werden, auch soweit die Dar-
stellungen nur einen einzigen Fall aus-
weisen. Für ausschließlich statistische 
Zwecke dürfen den zur Durchführung 
statistischer Aufgaben zuständigen Stel-
len der Gemeinden und Gemeindever-
bände für ihren Zuständigkeitsbereich 
Einzelangaben aus den Erhebungen 
nach Absatz 2 mit Ausnahme der Hilfs-
merkmale übermittelt werden, soweit die 
Voraussetzungen nach § 16 Absatz 5 des 
Bundesstatistikgesetzes gegeben sind. 

 (7) Das Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung im 
Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium des Innern und für Heimat und mit 
Zustimmung des Bundesrates das Nä-
here zur Durchführung der Statistik zu 
regeln, insbesondere 

 1. zu den Erhebungsmerkmalen und 

 2. zum Kreis der zu Befragenden. 

 
§ 11 

 Evaluierung 

 Das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend evaluiert 
die Aus-wirkungen dieses Gesetzes auf 
wissenschaftlicher Grundlage unter Ein-
beziehung der Anwendungspraxis acht 
Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes. 
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 Artikel 2 

Sozialgesetzbuch (SGB) Zwei-
tes Buch (II) - Bürgergeld, 

Grundsicherung für Arbeitsu-
chende - (Artikel 1 des Geset-
zes vom 24. Dezember 2003, 

BGBl. I S. 2954) 

Sozialgesetzbuch (SGB) Zwei-
tes Buch (II) - Bürgergeld, 

Grundsicherung für Arbeitsu-
chende - (Artikel 1 des Geset-
zes vom 24. Dezember 2003, 

BGBl. I S. 2954) 

( - SGB 2) 
vom: 24.12.2003 - zuletzt geändert 
durch Art. 4 G v. 8.5.2024 I Nr. 152 

( - SGB 2) 
vom: 24.12.2003 - zuletzt geändert 
durch Art. 4 G v. 8.5.2024 I Nr. 152 

§ 36a § 36a 

Kostenerstattung bei Aufenthalt im 
Frauenhaus 

Kostenerstattung bei Aufenthalt im 
Frauenhaus 

Sucht eine Person in einem Frauen-
haus Zuflucht, ist der kommunale Träger 
am bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsort 
verpflichtet, dem durch die Aufnahme im 
Frauenhaus zuständigen kommunalen Trä-
ger am Ort des Frauenhauses die Kosten 
für die Zeit des Aufenthaltes im Frauen-
haus zu erstatten. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

 (2) Bei Zeiträumen ab … [Einset-
zen: Datum des Inkrafttretens von Arti-
kel 6 Absatz 2 dieses Gesetzes] sind 
Kosten für die Zeit des Aufenthaltes im 
Frauenhaus nach Absatz 1 nicht mehr 
unter den kommunalen Trägern erstat-
tungsfähig. 
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 Artikel 3 

Sozialgesetzbuch (SGB) - Ach-
tes Buch (VIII) - Kinder- und Ju-
gendhilfe - (Artikel 1 des Geset-
zes v. 26. Juni 1990, BGBl. I S. 

1163) 

Sozialgesetzbuch (SGB) - Ach-
tes Buch (VIII) - Kinder- und Ju-
gendhilfe - (Artikel 1 des Geset-
zes v. 26. Juni 1990, BGBl. I S. 

1163) 

( - SGB 8) 
vom: 26.06.1990 - zuletzt geändert 
durch Art. 5 G v. 8.5.2024 I Nr. 152 

( - SGB 8) 
vom: 26.06.1990 - zuletzt geändert 
durch Art. 5 G v. 8.5.2024 I Nr. 152 

§ 10 § 10 

Verhältnis zu anderen Leistungen und 
Verpflichtungen 

Verhältnis zu anderen Leistungen und 
Verpflichtungen 

(1) Verpflichtungen anderer, insbe-
sondere der Träger anderer Sozialleistun-
gen und der Schulen, werden durch dieses 
Buch nicht berührt. Auf Rechtsvorschriften 
beruhende Leistungen anderer dürfen nicht 
deshalb versagt werden, weil nach diesem 
Buch entsprechende Leistungen vorgese-
hen sind. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Unterhaltspflichtige Personen wer-
den nach Maßgabe der §§ 90 bis 97b an 
den Kosten für Leistungen und vorläufige 
Maßnahmen nach diesem Buch beteiligt. 
Soweit die Zahlung des Kostenbeitrags die 
Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen 
mindert oder der Bedarf des jungen Men-
schen durch Leistungen und vorläufige 
Maßnahmen nach diesem Buch gedeckt 
ist, ist dies bei der Berechnung des Unter-
halts zu berücksichtigen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Leistungen nach diesem Buch 
gehen Leistungen nach dem Zweiten Buch 
vor. Abweichend von Satz 1 gehen Leistun-
gen nach § 3 Absatz 2, den §§ 14 bis 16g, 
16k, § 19 Absatz 2 in Verbindung mit § 28 
Absatz 6 des Zweiten Buches sowie Leis-
tungen nach § 6b Absatz 2 des Bundeskin-
dergeldgesetzes in Verbindung mit § 28 
Absatz 6 des Zweiten Buches den Leistun-
gen nach diesem Buch vor. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Geltendes Recht Neues Recht 

(4) Die Leistungen nach diesem Buch 
gehen Leistungen nach dem Neunten und 
Zwölften Buch vor. Abweichend von Satz 1 
gehen Leistungen nach § 27a Absatz 1 in 
Verbindung mit § 34 Absatz 6 des Zwölften 
Buches und Leistungen der Eingliede-
rungshilfe nach dem Neunten Buch für 
junge Menschen, die körperlich oder geistig 
behindert oder von einer solchen Behinde-
rung bedroht sind, den Leistungen nach 
diesem Buch vor. Landesrecht kann regeln, 
dass Leistungen der Frühförderung für Kin-
der unabhängig von der Art der Behinde-
rung vorrangig von anderen Leistungsträ-
gern gewährt werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Soweit Leistungen zum Lebensun-
terhalt nach § 39 erbracht werden, gehen 
sie den Leistungen zum Lebensunterhalt 
nach § 93 des Vierzehnten Buches vor. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

 (6) Belegt 

 (7) Die Leistungen nach diesem 
Buch gehen den Leistungen aus dem 
Gewalthilfegesetz [Einsetzen: Datum 
und Fundstelle des Gesetzes nach Arti-
kel 1] vor. 
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 Artikel 4 

Gesetz über den Finanzaus-
gleich zwischen Bund und Län-

dern 

Gesetz über den Finanzaus-
gleich zwischen Bund und Län-

dern 

 Hinweis: Synoptische Darstellung ist 
aufgrund verabschiedeter, aber noch 
nicht verkündeter Änderung im Be-

standsrecht (Änderung des Finanzaus-
gleichsgesetzes durch das Gesetz zur 

periodengerechten Veranschlagung von 
Zinsausgaben im Rahmen der staatli-

chen Kreditaufnahme und eines Dritten 
Gesetzes zur Weiterentwicklung der 

Qualität und Teilhabe in der Kinderta-
gesbetreuung) derzeit nicht möglich. 
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Geltendes Recht Neues Recht 

 Artikel 5 

Gesetz über den Finanzaus-
gleich zwischen Bund und Län-

dern 

Gesetz über den Finanzaus-
gleich zwischen Bund und Län-

dern 

 Hinweis: Synoptische Darstellung ist 
aufgrund verabschiedeter, aber noch 
nicht verkündeter Änderung im Be-

standsrecht (Änderung des Finanzaus-
gleichsgesetzes durch das Gesetz zur 

periodengerechten Veranschlagung von 
Zinsausgaben im Rahmen der staatli-

chen Kreditaufnahme und eines Dritten 
Gesetzes zur Weiterentwicklung der 

Qualität und Teilhabe in der Kinderta-
gesbetreuung) nicht möglich. 

 


	Entwurf eines Gesetzes für ein verlässliches Hilfesystem bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt
	Artikel 1
	Gesetz zur Sicherung des Zugangs zu Schutz und Beratung bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt
	§ 1
	Hilfesystem bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt
	(1) Ziel des Gesetzes ist es, ein bedarfsgerechtes Hilfesystem bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt bereitzustellen. Aufgaben eines bedarfsgerechten Hilfesystems sind, vor geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt zu schützen, zu intervenieren, Folgen zu mildern sowie präventiv tätig zu werden.
	(2) Zur Aufgabenerfüllung sollen insbesondere folgende Maßnahmen ergriffen werden:
	§ 2
	Begriffsbestimmungen
	(1) Geschlechtsspezifische Gewalt im Sinne dieses Gesetzes ist jede körperliche, sexuelle, psychische oder wirtschaftliche Gewalthandlung durch eine oder mehrere Personen, die sich gegen eine Person aufgrund ihres Geschlechtes oder ihrer Geschlechtsidentität richtet und zu Schäden oder Leiden führt oder führen kann. Geschlechtsspezifische Gewalt umfasst insbesondere Gewalt gegen Frauen und damit Gewalthandlungen nach Satz 1, die sich gegen eine Frau richten, weil sie eine Frau ist, oder die Frauen unverhältnismäßig stark betreffen und zu Schäden oder Leiden führen oder führen können.
	(2) Häusliche Gewalt im Sinne dieses Gesetzes ist jede körperliche, sexuelle, psychische und wirtschaftliche Gewalthandlung gegen eine Person durch eine oder mehrere Personen des familiären Umfelds, innerhalb bestehender oder beendeter Ehen, bestehender oder beendeter eingetragener Lebenspartnerschaften, bestehender oder beendeter Partnerschaften oder durch sonstige im Haushalt der gewaltbetroffenen Person lebende Personen.
	(3) Gewaltbetroffene Person im Sinne des Gesetzes ist jede Person, die geschlechtsspezifische oder häusliche Gewalt erlitten hat, erleidet oder hiervon bedroht ist sowie Kinder, die geschlechtsspezifische oder häusliche Gewalt gegenüber nahestehenden Dritten miterlebt haben oder miterleben. Kind nach diesem Gesetz ist, wer noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet hat
	(4) Einrichtungen nach diesem Gesetz sind Schutzeinrichtungen und Fachberatungsstellen, die durch einen nach § 7 anerkannten Träger betrieben werden oder einem solchen angeschlossen sind, die Schutz- und Beratungsangebote bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt bereitstellen sowie die Vorgaben nach § 6 erfüllen.

	§ 3
	Anspruch auf Schutz und Beratung
	(1) Gewaltbetroffene Personen haben Anspruch auf Schutz und auf fachliche Beratung. Der Anspruch auf Schutz setzt eine gegenwärtige Gewaltgefährdung voraus.
	(2) Der Anspruch auf Schutz richtet sich auf die Gewährleistung von Sicherheit der gewaltbetroffenen Person. Er umfasst insbesondere die Gewährung sicherer und geeigneter Unterkunft sowie Schutz in Eilfällen durch sofortige Hilfestellung.
	(3) Der Anspruch auf fachliche Beratung umfasst Beratung und Unterstützung der gewaltbetroffenen Person insbesondere zur 
	(4) Der Anspruch der gewaltbetroffenen Person schließt die Kinder ein, die sich in Obhut der gewaltbetroffenen Person befinden.

	§ 4
	Inanspruchnahme von Schutz-, Beratungs- und Unterstützungsangeboten
	(1) Schutz-, Beratungs- oder Unterstützungsleistungen zur Gewährleistung der Ansprüche gemäß § 3 werden durch Einrichtungen nach § 6 erbracht. Die Einrichtungen sind gehalten, bei Bedarf zur Leistungserbringung zusammenzuwirken.
	(2) Gewaltbetroffene Personen können sich entsprechend ihrer individuellen Bedarfslage an Einrichtungen nach diesem Gesetz zur Inanspruchnahme von Schutz- oder Beratungsangeboten unabhängig von ihrem Wohnort wenden. Die für die Inanspruchnahme von Schutzleistungen erforderliche gegenwärtige Gewaltgefährdung kann sich aus den Angaben der gewaltbetroffenen Person oder aus den Umständen ergeben. Personen mit besonderen Bedarfen, wie Behinderungen, Beeinträchtigungen oder mangelnden Sprachkenntnissen, sollen durch die Einrichtungen angemessen unterstützt werden.
	(3) Kann die erstkontaktierte Einrichtung keine der individuellen Bedarfslage entsprechenden Schutz-, Beratungs- oder Unterstützungsleistungen anbieten, unterstützt sie die gewaltbetroffene Person bei der Kontaktaufnahme zu anderen Einrichtungen nach diesem Gesetz. Soweit durch die erstkontaktierte Einrichtung die Aufnahme der gewaltbetroffenen Person in eine Schutzeinrichtung als erforderlich erachtet wird, aber nicht gewährleistet werden kann, ist darüber hinaus die nach Landesrecht am bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsort der gewaltbetroffenen Person zuständige Stelle hinzuzuziehen. Wenn die gewaltbetroffene Person keinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet hat, ist der tatsächliche Aufenthaltsort maßgeblich.
	(4) Begibt sich ein Kind als gewaltbetroffene Person selbständig in eine Schutzeinrichtung nach diesem Gesetz, hat die Schutzeinrichtung den zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu informieren. Nimmt die gewaltbetroffene Person Schutzleistungen gemeinsam mit in ihrer Obhut befindlichen Kinder in Anspruch oder wendet sich ein Kind als gewaltbetroffene Person selbstständig an eine Fachberatungstelle nach diesem Gesetz, soll die Einrichtung, soweit dies nach Einschätzung des Gefährdungsrisikos für das Kind erforderlich ist, den zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe einbinden. Bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall besteht ein Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft nach § 8b Absatz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch. Die Einrichtungen informieren die gewaltbetroffene Person über Beratungsangebote vor Ort.
	(5) Für Schutz-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen durch Einrichtungen nach diesem Gesetz zur Erfüllung der Ansprüche nach § 3 sind keine Kostenbeiträge der gewaltbetroffenen Person zu erheben. Die Inanspruchnahme darf nicht von Kostenübernahmeerklärungen abhängig gemacht werden. Eine nachträgliche Heranziehung der gewaltbetroffenen Person zur Kostenerstattung ist ausgeschlossen.
	(6) Die Ansprüche nach § 3 gelten als erfüllt, wenn ein im Einzelfall geeignetes sowie angesichts der Schutz-, Beratungs- und Unterstützungsziele angemessenes Schutz- oder Beratungsangebot durch eine Einrichtung nach diesem Gesetz oder durch die nach Landesrecht am bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsort der gewaltbetroffenen Person zuständige Stelle unterbreitet wurde. Die tatsächliche Inanspruchnahme ist nicht erforderlich. Es besteht kein Anspruch auf Schutz oder Beratung in einer bestimmten Einrichtung. Die Länder können Dokumentationspflichten für die Einrichtungen einführen.

	§ 5
	Sicherstellung von Schutz- und Beratungsangeboten durch die Länder
	(1) Die Länder stellen ein Netz an ausreichenden, niedrigschwelligen, fachlichen sowie bedarfsgerechten Schutz- und Beratungsangeboten zur Gewährleistung der Ansprüche nach § 3 in angemessener geografischer Verteilung sicher. Schutz und Beratungsangebote sollen unabhängig von der gesundheitlichen Verfassung, vom Wohnort, vom aufenthaltsrechtlichen Status oder Sprachkenntnissen zeitnah bereitstehen. Das Netz an Schutz- und Beratungsangeboten ist an den Bedarfen der gewaltbetroffenen Personen auszurichten. Hierbei sind insbesondere Behinderungen im Sinne von § 2 Absatz 1 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch, Migrations- und Fluchtbiographien, Geschlecht und Geschlechtsidentität, die sexuelle Orientierung sowie die besonderen Bedarfe von Kindern zu berücksichtigen.
	(2) Die Länder stellen Informationen zu Schutz- und Beratungsangeboten bereit und unterstützen Betroffene geeignete Angebote zu finden, soweit dies erforderlich ist. Die Länder stellen die landesweite und länderübergreifende Aufnahme in Schutzeinrichtungen sicher. Zur länderübergreifenden Aufnahme in Schutzeinrichtungen sollen die Länder, soweit erforderlich, Vereinbarungen schließen.
	(3) Die Träger der Einrichtungen, die zur Sicherstellung des Netzes an Schutz- und Beratungsangeboten nach Absatz 1 entsprechend der Entwicklungsplanung nach § 8 Absatz 1 und 2 erforderlich sind, haben Anspruch auf eine angemessene öffentliche Finanzierung.

	§ 6
	Vorgaben für Einrichtungen
	(1) Einrichtungen nach diesem Gesetz müssen den Vorgaben der Absätze 2 bis 6 genügen.
	(2) Die Einrichtungen verfügen über eine angemessene Personalausstattung, die der fachlichen Ausrichtung der Einrichtung Rechnung trägt. Das Personal ist hinreichend fachlich qualifiziert und in der Regel hauptamtlich tätig. Personen, die rechtskräftig wegen einer Straftat verurteilt worden sind, dürfen nicht beschäftigt werden, wenn die Verurteilung lässt, dass die Person für die Wahrnehmung der Funktion und Aufgabe persönlich nicht geeignet ist. Der Träger hat sich von allen in der Einrichtung tätigen Personen bei Anstellung sowie alle fünf Jahre ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen zu lassen.
	(3) Die Einrichtungen sind auf dem Gebiet des Gewaltschutzes tätig. Sie arbeiten auf der Grundlage eines fachlichen Konzepts, das insbesondere die Ausrichtung der Einrichtung sowie deren fachliche Arbeitsweise darstellt. Das Konzept enthält Maßgaben zur Qualitätssicherung sowie zur Qualitätskontrolle der fachlichen Arbeit in den Einrichtungen. Die Konzepte von Schutzeinrichtungen umfassen darüber hinaus stets Maßgaben, die den Schutz der gewaltbetroffenen Personen und des Personals in den Einrichtungen sowie das Wohl dort aufgenommener Kinder sicherstellen. Die Schutzeinrichtungen stellen das Wohl von Kindern insbesondere durch die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung eines Konzeptes zum Schutz vor Gewalt sicher.
	(4) Die Einrichtungen verfügen über angemessen ausgestattete räumliche Gegebenheiten, die die fach- und bedarfsgerechte Leistungserbringung ermöglichen. Die räumliche Ausstattung berücksichtigt das Schutz- und Sicherheitsbedürfnis der gewaltbetroffenen Personen, einschließlich mitbetroffener Kinder und des Personals der Einrichtung. Die räumliche Ausstattung wahrt die Privatsphäre der gewaltbetroffenen Personen und fördert barrierefreie Angebote.
	(5) Die Einrichtungen stellen eine einfache Kontaktaufnahme sicher. Schutzeinrichtungen gewährleisten an jedem Wochentag eine 24-stündige Rufbereitschaft und grundsätzlich entsprechende Aufnahmebereitschaft. Die Einrichtungen kooperieren mit anderen Einrichtungen nach diesem Gesetz, mit allgemeinen Hilfsdiensten und Institutionen sowie den nach Landesrecht zuständigen Stellen und Behörden.
	(6) Die Vorgaben werden durch Landesrecht näher ausgestaltet. Zu den Vorgaben in Absatz 5 Satz 2 können landesrechtliche Ausnahmen zugelassen werden, soweit im Land Erstanlaufstellen bei akuter Gefährdung durchgehend verfügbar sind oder ein Bereitschaftsplan für den 24-stündigen Zugang zu Schutz im Land besteht. Einrichtungen müssen die Einhaltung der Vorgaben spätestens bis zum … [Einsetzen: 2 Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes] gewährleisten.

	§ 7
	Trägeranerkennung
	(1) Träger von Einrichtungen nach diesem Gesetz bedürfen der Anerkennung durch die nach Landesrecht zuständigen Behörden.
	(2) Die Trägeranerkennung kann in jedem Land beantragt werden, in dem der Träger mindestens eine Einrichtung betreibt. Sie gilt unbefristet.
	(3) Gebietskörperschaften gelten als anerkannte Träger.
	(4) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann eine juristische Person oder Personenvereinigung als Träger anerkennen, wenn
	(5) Der Mitgliedschaft eines Trägers bei einem anerkannten Verband der freien Wohlfahrtspflege oder der Förderung des Trägers durch einen anerkannten Verband der freien Wohlfahrtspflege sollen im Anerkennungsverfahren Rechnung getragen werden. Die Mitgliedschaft eines Trägers in einem Fachverband ist angemessen zu berücksichtigen.
	(6) Träger, die bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes Schutzeinrichtungen und Fachberatungsstellen betrieben haben oder denen Schutzeinrichtungen und Fachberatungsstellen angeschlossen sind, gelten bis zu drei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes als anerkannt im Sinne des Gesetzes.

	§ 8
	Ausgangsanalyse und Entwicklungsplanung
	(1) Die Länder ermitteln den Bestand von Schutz- und Beratungskapazitäten einschließlich deren Versorgungsdichte. Sie führen eine Analyse zur Bestimmung der erforderlichen Schutz- und Beratungskapazitäten durch, planen darauf aufbauend die notwendige Entwicklung eines Netzes an Schutz- und Beratungsangeboten mit Darstellung der zeitlichen Abfolge sowie weiterer Maßnahmen zur Aufgabenerfüllung nach § 1 Absatz 2 und stellen ein Finanzierungskonzept auf. Die Länder beziehen die relevanten Akteure, zum Beispiel die anerkannten Träger nach § 7, Fachverbände und bestehende Landesarbeitsgemeinschaften in den Prozess auf geeignete Weise ein.
	(2) Die Analyse zur Bestimmung der erforderlichen Schutz- und Beratungskapazitäten richtet sich nach dem tatsächlichen Bedarf an bedarfsgerechten und niedrigschwelligen Schutz- und Beratungsangeboten in ausreichender Zahl und angemessener geografischer Verteilung. Sie berücksichtigt regionale Strukturen. In Schutzeinrichtungen ist die Vorhaltenotwendigkeit von Angeboten angemessen zu berücksichtigen. In die Analyse sind die bedarfsgerechte Weiterentwicklung von Angeboten proaktiver Beratung und Intervention, von Angeboten der Arbeit mit gewaltausübenden Personen und anderer Maßnahmen zur Prävention geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie die Erfordernisse der strukturierten landesweiten und regionalen Vernetzung nach § 1 Absatz 2 einzubeziehen.
	(3) Ausgangsanalyse und Entwicklungsplanung sowie Aufstellung eines Finanzierungskonzeptes erfolgen alle fünf Jahre zu einem durch das Land festzulegenden Stichtag, erstmalig vor dem Jahr 2027. Die Länder legen dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend dazu erstmalig zum 30.06.2029 und in der Folge vier Jahre nach dem jeweils nächsten durch das Land gemäß Satz 1 festgelegten Stichtag einen Bericht vor, der Angaben zur Ausgangsanalyse und Entwicklungsplanung, einschließlich des Finanzierungskonzeptes, sowie deren Umsetzungsstand enthält.
	(4) Von den Vorgaben der Absätze 1 bis 3 sind landesrechtliche Abweichungen nicht zulässig.

	§ 9
	Verhältnis zu anderen Rechtsnormen
	(1) Die Regelungen des Achten Buches Sozialgesetzbuch gehen Regelungen nach diesem Gesetz vor. Es gilt § 10 Absatz 7 des Achten Buches Sozialgesetzbuch.
	(2) Schutz-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Gewährleistung der Ansprüche nach § 3 gehen vergleichbaren Leistungen nach dem Achten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch sowie § 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes vor. 
	(3) Leistungen nach dem Bundesausbildungsfördergesetz bleiben unberührt.
	(4) Die Ansprüche dieses Gesetzes berühren die Ansprüche aus dem Vierzehnten Buch Sozialgesetzbuch nicht.
	(5) Die Verpflichtung der Leistungserbringer nach § 37a des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, für Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen, insbesondere für Frauen und Kinder mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Frauen und Kinder, geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt zu treffen, bleibt unberührt.

	§ 10
	Statistik; Verordnungsermächtigung
	(1) Zur Beurteilung der Auswirkungen der Bestimmungen dieses Gesetzes und zu seiner Fortentwicklung werden Erhebungen über Einrichtungen, die Schutz und Beratung nach diesem Gesetz anbieten und über deren Inanspruchnahme als Bundesstatistik durchgeführt.
	(2) Die Bundesstatistik kann insbesondere folgende Sachverhalte umfassen:
	(3) Hilfsmerkmale sind 
	(4) Die Erhebungen werden jährlich durchgeführt, erstmalig für das Berichtsjahr 2028. Berichtszeitraum für die Erhebungen nach Absatz 2 Nummer 5 bis 7 ist das Kalenderjahr. Stichtag für die Erhebungen nach Absatz 2 Nummer 1 bis 4 ist der 31. Dezember. Die Angaben zu den Erhebungen sind spätestens bis zum 30. April des Folgejahres zu übermitteln.
	(5) Für die Erhebungen besteht Auskunftspflicht. Auskunftspflichtig sind die Leitungen der Einrichtungen nach Absatz 1. Zur Durchführung der Erhebungen übermitteln die nach § 7 anerkannten Träger den statistischen Ämtern der Länder auf Anforderung die erforderlichen Anschriften ihrer auskunftspflichtigen Einrichtungen.
	(6) Die statistischen Landesämter übermitteln die erhobenen Einzelangaben auf Anforderung an das Statistische Bundesamt. An die fachlich zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörden dürfen für die Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, vom Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder Darstellungen mit statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit die Darstellungen nur einen einzigen Fall ausweisen. Für ausschließlich statistische Zwecke dürfen den zur Durchführung statistischer Aufgaben zuständigen Stellen der Gemeinden und Gemeindeverbände für ihren Zuständigkeitsbereich Einzelangaben aus den Erhebungen nach Absatz 2 mit Ausnahme der Hilfsmerkmale übermittelt werden, soweit die Voraussetzungen nach § 16 Absatz 5 des Bundesstatistikgesetzes gegeben sind.
	(7) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern und für Heimat und mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere zur Durchführung der Statistik zu regeln, insbesondere

	§ 11
	Evaluierung
	Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend evaluiert die Aus-wirkungen dieses Gesetzes auf wissenschaftlicher Grundlage unter Einbeziehung der Anwendungspraxis acht Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes.
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	Kostenerstattung bei Aufenthalt im Frauenhaus
	Sucht eine Person in einem Frauenhaus Zuflucht, ist der kommunale Träger am bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsort verpflichtet, dem durch die Aufnahme im Frauenhaus zuständigen kommunalen Träger am Ort des Frauenhauses die Kosten für die Zeit des Aufenthaltes im Frauenhaus zu erstatten.
	(1) unverändert
	(2) Bei Zeiträumen ab … [Einsetzen: Datum des Inkrafttretens von Artikel 6 Absatz 2 dieses Gesetzes] sind Kosten für die Zeit des Aufenthaltes im Frauenhaus nach Absatz 1 nicht mehr unter den kommunalen Trägern erstattungsfähig.
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	Verhältnis zu anderen Leistungen und Verpflichtungen
	(1) Verpflichtungen anderer, insbesondere der Träger anderer Sozialleistungen und der Schulen, werden durch dieses Buch nicht berührt. Auf Rechtsvorschriften beruhende Leistungen anderer dürfen nicht deshalb versagt werden, weil nach diesem Buch entsprechende Leistungen vorgesehen sind.
	(1) unverändert
	(2) Unterhaltspflichtige Personen werden nach Maßgabe der §§ 90 bis 97b an den Kosten für Leistungen und vorläufige Maßnahmen nach diesem Buch beteiligt. Soweit die Zahlung des Kostenbeitrags die Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen mindert oder der Bedarf des jungen Menschen durch Leistungen und vorläufige Maßnahmen nach diesem Buch gedeckt ist, ist dies bei der Berechnung des Unterhalts zu berücksichtigen.
	(2) unverändert
	(3) Die Leistungen nach diesem Buch gehen Leistungen nach dem Zweiten Buch vor. Abweichend von Satz 1 gehen Leistungen nach § 3 Absatz 2, den §§ 14 bis 16g, 16k, § 19 Absatz 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 6 des Zweiten Buches sowie Leistungen nach § 6b Absatz 2 des Bundeskindergeldgesetzes in Verbindung mit § 28 Absatz 6 des Zweiten Buches den Leistungen nach diesem Buch vor.
	(3) unverändert
	(4) Die Leistungen nach diesem Buch gehen Leistungen nach dem Neunten und Zwölften Buch vor. Abweichend von Satz 1 gehen Leistungen nach § 27a Absatz 1 in Verbindung mit § 34 Absatz 6 des Zwölften Buches und Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch für junge Menschen, die körperlich oder geistig behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, den Leistungen nach diesem Buch vor. Landesrecht kann regeln, dass Leistungen der Frühförderung für Kinder unabhängig von der Art der Behinderung vorrangig von anderen Leistungsträgern gewährt werden.
	(4) unverändert
	(5) Soweit Leistungen zum Lebensunterhalt nach § 39 erbracht werden, gehen sie den Leistungen zum Lebensunterhalt nach § 93 des Vierzehnten Buches vor.
	(5) unverändert
	(6) Belegt
	(7) Die Leistungen nach diesem Buch gehen den Leistungen aus dem Gewalthilfegesetz [Einsetzen: Datum und Fundstelle des Gesetzes nach Artikel 1] vor.
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